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	Formular zur Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit
(bei einer Finanzhilfe, die 25.000 € oder mehr beträgt)


In Übereinstimmung mit den Vorkehrungen der Finanzvorschrift für den Generalhaushalt der Europäischen Gemeinschaften müssen alle Antragsteller – mit Ausnahme öffentlicher Einrichtungen, privater Organisationen, die zu 50% oder mehr aus öffentlichen Mitteln gefördert werden (auf Anfrage muss ein entsprechender Nachweis erbracht werden können) und informeller Gruppen junger Menschen – bei der Einreichung von Anträgen zu EU-Finanzbeihilfen, von 25.000 € oder mehr eine Gewinn- und Verlustrechnung des Antragstellers und/oder eine Bilanz des letzten abgeschlossenen Haushaltsjahres oder eine andere Form der Jahresrechnung, aus der aus die aktuelle Vermögenslage und wirtschaftliche Situation ersichtlich ist, eingereicht werden.

Gemäß Artikel 115 Absatz 1 der Haushaltsordnung soll anhand von Auswahlkriterien u. a. die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers, die vorgeschlagene Maßnahme oder das vorgeschlagene Arbeitsprogramm vollständig durchzuführen, beurteilt werden.

In diesem Rechtsrahmen haben alle Antragsteller – mit Ausnahme von natürlichen Personen, die Stipendien erhalten, und öffentlichen Einrichtungen – diese Tabelle auszufüllen und auf der Grundlage der letzten Kontenabschlüsse, die dem Antrag auf Finanzhilfe beizufügen sind, folgende Finanzangaben zu machen:

	Offizielle Bezeichnung des Antragstellers
	     

	Rechtsform des Antragstellers1
	      

	Währung
	      

	Stichtag des letzten Jahresabschlusses2
	      

	Eigenkapital3
	     

	Gründungskosten
	     

	Nettoergebnis nach Steuern
	     

	Bilanzsumme4
	     

	Dauer des Projekts in Jahren5
	      

	Betriebsergebnis6
	     

	Abschreibungen
	     

	Kosten des Projekts für den Antragsteller7
	     

	Gesamtausgaben gemäß Abschluss8
	     


1. Beispiele für Rechtsformen: Aktiengesellschaft, eingetragener Verein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft, …

2. Der Stichtag des letzten Jahresabschlusses darf nicht mehr als 18 Monate vor dem Datum der Schließung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen liegen; die Finanzangaben in dieser Tabelle müssen sich auf die letzten Jahreskonten beziehen.

3. Eigenkapital = gezeichnetes Kapital + Emissionsagio + Wertzuwächse aus Neubewertung + Rücklagen + Gewinnvortrag – Verlustvortrag + Kapitalzuschüsse. Bei positivem Eigenkapital ist dies in der Tabelle mit „ + “, bei  negativem Eigenkapital mit „ - “  anzugeben.

4. Bilanzsumme = Summe der Aktiva = Summe der Passiva. 

5. Bitte nur in vollen Jahren angeben, ggf. runden.

6. Betriebsergebnis = Differenz zwischen den betrieblichen Erträgen (außer den finanziellen Einnahmen und außerordentlichen Erträgen) und den betriebliche Aufwendungen (ohne finanzielle Ausgaben und außerordentliche Aufwendungen). Ist diese Differenz positiv, wird das Betriebsergebnis mit einem „ + “, bei einer negativen Differenz mit einem  „ - “ versehen.

7. Projektkosten für den Antragsteller = Projektkosten – EU-Fördersumme – Beiträge Dritter, sofern dieser Beitrag gesichert ist (durch eine formelle und unwiderruflich Verpflichtung) und die dritte Seite über eine finanzielle Leistungsfähigkeit verfügt, die als ausreichend bewertet wird, um die zugesicherte Kofinanzierung zu gewährleisten.

8. Gesamtausgaben nach Gewinn- und Verlustrechnungen = Gesamtsumme der betrieblichen Aufwendungen, der finanziellen Ausgaben, der außerordentlichen Aufwendungen und der Steuerbelastung.
Wenn Sie nicht bilanzierungspflichtig sind bzw. für den Jahresabschluss nur eine Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellt haben, dann lassen Sie die Felder, für die Sie keine Werte ermitteln können, bitte leer.
     
____________________________

______________________________________
___________________

Ort, Datum



Rechtsverbindliche Unterschrift 


Stempel der Organisation
fischer@jfemail.de
1

